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Merkblatt   Januar 2010 
 
Änderungen in der Durchführung und Bewertung  
der praktischen Prüfung für die Waffentragbewilligung für Faustfeuerwaffen  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Mit dem Datum des 01.09.2004 werden einige Änderung in der Durchführung für die Waffentragbewilligung für 
Faustfeuerwaffen eingeführt. Wir bitten Sie diese wichtigen und für Sie massgebenden Punkte zur Kenntnis zu 
nehmen bzw. die Materialien am Prüfungstermin vorzuweisen und mitzunehmen. 
 
 
Tenue / Bekleidung 
Die Prüfung muss mit der Bekleidung und Ausrüstung abgelegt werden, die normalerweise beim Tragen der Waffe 
verwendet wird: 
 

Uniformierte Waffenträger/innen Uniform und Holster * 
Zivile Waffenträger/innen Jacke und ziviles Holster * 
 * Holster sind gemäss der vorgesehenen Funktion zu verwenden und müssen 

über eine Abzugssicherung verfügen (abgedeckter Abzugsbügel). Bei der 
zivilen Tragart, ist das Holster vollständig durch die Jacke abgedeckt. 

— 

Hilfsmittel 
Es sind keine Hilfsmittel erlaubt (wie z.B. Schiessbrillen oder sonst nicht getragene Sehhilfen). 

Dokumente 
Amtliche Ausweisschrift (Führerausweis, Pass, ID, Aufenthaltsbewilligung) 
Attest der schriftlichen Theorieprüfung von der durchführenden Behörde 

Waffe 
Eigene und für den Einsatz vorgesehene Waffe mit entsprechender Tragevorrichtung. 
Single Action Pistolen dürfen während der Prüfung nicht durchgeladen sein. 
Ordonnanzwaffen dürfen nur solche zum privaten Eigentum abgegebene mit „P-Stempel“ verwendet 
werden. 
Der Schlaghammer darf nicht vorgespannt werden. 
Beim Start des Schiessprogramms darf die Hand nicht an der Waffe sein. 
Störungen: Bei einer Störung, kann der Programmteil wiederholt werden. Mehr als eine Störung, führt 
zum Abbruch der Prüfung. 
 

Munition 
Die für die Prüfung notwendige Munition ist eigens mitzunehmen. 

Bewertung 
Zonentreffen      1 Punkt 
Übrige Figurentreffer     0 Punkt 
Ausserhalb der Figur     1 Minuspunkt 
Ausserhalb der Zeitlimite abgegebene Schüsse  1 Minuspunkt 
Nichtabgegebene Schüsse    1 Minuspunkt 
Als Treffer gelten nur Schusslöcher, die sich vollständig innerhalb der Zone  
befinden. Erfüllt ist das Programm bei mindestens 25 Handhabungs- sowie  
13 Trefferpunkten. 

Schiessprogramm 
3 x 2 Schuss in je 5 Sekunden  Distanz 7m  (bei SA-Waffen, inkl. Ladebewegung) 
3 x 2 Schuss in je 4 Sekunden  Distanz 5m  (bei SA-Waffen, inkl. Ladebewegung) 
3 x 2 Schuss in je 3 Sekunden  Distanz 3m  (bei SA-Waffen, inkl. Ladebewegung) 
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